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wenigstens zwanzig und höchstens fünfzig Franken,

unvermögenden Falls mir einer Gefängnißstrafe

von zwey bis fünf Tagen, und im Wiederholungs-

fa» mil der doppelten Strafe; zu», drittenmal

aber, über die dreyfache Strafe auS, mit einer

Gefangenschaft von wenigstens sieben und höchstens

acht und zwanzig Tagen belegt werden.

-a. Dem Kaffeewirth ist verboten, seine» Gästen ge-

kochte Speisen oder inländische Weine vorzusetzen;,

deßgleichcn ist dem Pinten- oder Weinschenk un-

tersagt, seine Gäste mir warmen Speisen zu be-

Wirthen; und endlich ist beyde» so wie auch den

Traiteurs verboten, solche überwacht zn beherbergen.

Wer dawider handelt, soll das erstemal mit

zwey Franke», im ersten Wiederholungsfall nut
der dovpclten Strafe, und zum dritlenmale, nebst

Zurückziehung seines Patents, mit der vierfachen

Strafe belegt werden.

r;. Jeder, dem ein Bewillig,ingsschei» zn Errichtung
e».er Wirthschaft ertheilt wird, soll sich angelegen

s y» lassen, nach der Beschaffenheit seines Wirth.
schaftrechlS seinen Gästen jederzeit mit dem Erfor-
derlichen in dilligen Preisen aufzuwarten.

Die Munizipalttät des Orts, welcher die da-

herige Aussicht über die Wirthe übertragen ist,
soll, im Fall gegründete Klagen einlangen sollten,

auf wiederholte fruchtlose Warnung, einen solchen

seine Pflichte» vernachläßigenben Wirth bey der

Verwalt,maskammcr verleiden, die dann demselben

seinen Bewilligungsschein zurückziehe» kann.

»4- Diejenigen, so WirlhschaflS.BewiUlgungsschcine
oder Wirthschafis. Patente erhalten haben, has-

ten für die diesem Gesetz zuwiderlaufenden Hand-
lungen ihrer Lehenwirlhe, in so weit eine Geld-
büße oder Znrückziehnng des Erlaubnißscheins
darauf gestzt ist ; dagegen aber sollen die Eigen-
thümer der Wirthschaften befugt seyn, auf das

der Zurückziehung deS Erlaubnißscheins unmittelbar
vorgehende Vergehen, ihre Lehenwirlhe ohne metters
und ohne Entschädigung bey nicht vollendeter Lehens-

zeit, ab dem Lehen zu thm, ; zu welchem Ende, im
Fall der Artikel 12 undiz, die Distriktsgerichte
angewiesen sind, den Besitzern derselbe» von den

Fehltritten ihrer Lehenwirlhe Bekanntschaft zu

geben.
- 5. Die Bcnrthcilnng der gegen die Verordnungen des

gegenwärtigen Gesetzes laufenden Vergehen steht, in
don. Fait der Art. l' und ,2 den Distriktsgcnchten,

als einstweiligem Polizeyrichter zu. Em Druchcil
der Busse Hltt der Munizipalität, und die beyden

andern der Nakion anheim.
16. Gegenwärtiges Gesetz soll vom ersten Ienncr ,801

an, i» Ausübung gebracht werden, und sodann

von diesen, Zeitpunkt hinweg, der Beschluß des Voll-
zichungs - Direktoriums vom ztcn Chpistmonat 93,
in soweit er die Wirlhshäuftr und Pintenschcnken

betrifft, ferner die Gesetze vom zoten Aug. und 24,1x11

Hcrbstinoiial ,799, so wie auch die Art. 1, 2 und

z des Gesetzes vom gtcn und die Berichtigung des-

selben vom 24tc» April ,8oo zurückgenommensevm

17. Dieses Gesetz soll gedenkt, öffentlich ibekamic ge»

macht, und an gewöhnlichen Orten angeschlagen

werden.

Ein Zuschrift der Munizipalität Zverdvn schließt sich

a» die, frühern lemanschen At reffen und a» den Wunsch'

von der Schweiz lingctrcnnt zu bleiben, an.

Folgende Botschaft an die Voilzi.hung wird be«

chl offen:

» Mitten unter den sorgenvollen Arbeiten womit
Sie B- V-R-! sich unabläßig, gleich uns beschäs-

tigen, um wenigstens einige der zahllosen Wunden zu

heilen, welche die furetztdaren Enigniffe der Zeit unftr-m
innern Wohlstand geschlagen, können Sie sich die frohen

Empfindungen gedenken, welche Ihre gestrige Botschaft
und die darin» enthaltenen wichiigen Nachrichten deis

ausserordentlichen Gesandten der Republik in Paris, B.
Glaire, in »ns erregen mußten. — Empfindungen, die

gewiß jeder biedere Helvetier, eben so lebhaft mit u»s

theilen muß. "
„Wen» in einem Augenblick, der das Schicksal!

von niehr als Einem Weltiheil, vielleicht auf Jahr-
Hunderte entscheiden soll,, t-r erste fränkische Consul den

ältesten Bunbsgeiivffen seines Volks ein seiner Grösse

so würdiges Wort giebt: daß er sogar die drückende

Last des Bundcsverlrags vom I. 1798 in eine Wohl«

that für uns umwandein will. "
(Die Forlsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Sch reib en d es B e z i r ks ft at rh a lt ers vow

Burgdvrf an feinen Freund K*'*
»über Pestalozzis Lehranstalt..
Bern, b. Gcßner 1800. S. ,5.

Der B. Schnell hat sich durch die thäligste'

Verwendung, für Pestalozzis Unter,ichtSanstaltin Burg-
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dors bereits »»'gemein verdient gemacht: Sein Ver»
diki.il uin tteselde wird aber nicht wenig durch die

gegenwärtige höchst klare und einfache Darstellung der

Methode Pestalozzi's und des Eigenthümlichen derselben

erhöhet. » Pesralozzi, sagt der Vf., will den Unter-

richt pshchologisiren: Das ist in feiner cneraie-
volle» Sprache, er sucht den Unterricht >ozu ordnen daß

er mit der Natur des menschlichen Geistes, mit der fei-

ncr Lage und seiner Verhältnisse nicht im Widersprüche
ssy. Dicsn Zweck immer vor Augen, fragt er steh: Wie
,st eS anzufangen dem Kinde diejenigen Kenntnisse und

Feitigkei en beyzubringen welche es in seinem künftigen
Leren zu seinem Glucke bedarf, sey feine Hage auch welche

he wolle k Wann und auf welchem Wege sind die Aula-
gen des Kindes m Thätigkeit zu sty n k Er glaubt, dich

könne und müsse schon suche geschehen; aber auf eine

Weife, welche mit der bisher angewandten, nichts ge.

mein hat. Er sängt beym Wiegenkindc an er sucht ihm
einen umfassenden Anschauimgskrels der Natur zum
Bewußtseyn zu. bringen, nnd mit anhaltender Thätig«

lcil zu erw.,lern. Ehe die Organe des Kindes zum Nach-

sprechen gendl werden, «ullen, durch das Vorsprechen der

Namen der Gegenstände. auch diese kiek in sein Bewußt-

schii komme». Schon in diesem zarten Alter wird der

Grund zu der Ordnung gelegt, in welcke die Kunst die

Gegenstände reihet. Mau legt tem Kinde die ausdruck-

vollsten Gegenstände aller Art vor Augen, und belegt sie

nicht mit ihren Spe-ielnamen, sondern mir den Namen
teo Geschlechts. So nennt man den Schncpf nicht

Schneps, sonl'krn Vogel; die Tanne nicht Tanne,
sondern Baum. So wird ichon d ym Wiegenkinte der

Grund zur Anschliessnng rmhreiir Gegenstände an ihm
deceits bekannt gemachte, gelegt, und die Verwierung
verhindert, die bey der ersten -'inschaming der Welt, »m

Geiste des Kindes entstehen m..ß. "
Die Methode fahrt da»» fort, den Kreis dieser dem

Kinde zum Bewußtseyn g,brachten Vorstellungen und

Wvite immer mehr auozudehiien und gewährt ihm de»

Vortheil, daß in dem Zettpunk:?, wo stune d'vrachorgane
sich eiuwick.ln, es eine» ihm b<»g.drachlen Ausdruck le chl

nachsprechen kann ; und dieser w.rd ihm, wie "ir Sache
selbst, die er bezeichnet, nnoerg'ßuck. Die!? Vorsi.Unn«

Leu müssen aber schle.ulerdinas solche sey» < an die sich

ganze Reihenfolge» ähnlicher im) unrergeordneler au.

schliesst». Die Ordnung dirsss AnschltesscnS muß von

dieser Zcir an, i» Rückn ch: aus Ausdehnung und .Richtig-

keit, von der Methode geleitet werden, und il r ganz i»

der Haad bleibe». Nach gleichen Grundsätzen wird frühe

die Ausbildung der Sprache betrieben. Schon ehe das

Kind einen Laut nachsprechen kami, werden ihm die ein.

fachen Tone, aus denen die Wörter bestehen, m abwech.
scinde» Lauten vor die Ohre» gebracht. Eö lernt also die

einfache» Buchslabenverbinduiigen und ihrr einfachen Z».
sätze, als bloßen Lau! eher c.nneii, ms das Voraugenlc.
gen statt hat. "

„ Das Lesen wird, wie das Schreiben, nur als eine

Untergeordnete Art des Redenlcrnens betriebe» »^dem
ti.ss, das Nedenlernen, als das erste Fundament, woran
die übrigen Unterrichtsmittel angeschlossn werden, an.

zusehen ist. Alle diese untergeordnele Mittel, als Sprach,
lehre, Schreib, Meß.Zeichnungs. und Rechenkunst, bc.

nujl man so, daß sie den Forme» nach unter sich selbst und

mit dem vorgesczlen Zwecke übereinstimmen. "
» Pestalozzi Methode zeichnet sich durch folgerde Ver.

züge aus: Sie fängt die Bildung zu Kenntnissen und

Fertigkeiten früher an. Welch ein Zcilgeivinnst, wenn

das Kind, ohne Anstrengung, im fünften Jahre scheu

reelle Kenntnisse besizl, wo man disdahin erst anfing, eS

mit Kenntniß der Buchstabe» zu martern Sie betreibt

diese Bildung mit mehr Ordnung und Zusammenhang;
sie wirkt dem natürlichen Widerstände des Kindes gegen

Lernen und A'.beit früher n»d besser entgegen, als icde

andere. Sie strebt ganz dahin, die Anfänge des Unter.

richlS durch das Interesse der Eltern, durch den R>il

der Wohnstuben und häuslichen Verhältnisse zu beleben,

folglich die Angewöhnung des Kii.des, als den schwersten

Punkt, auf dem Wege der Natur zu suchen. Sie legt

ihrem Zwecke einen Mechanismus zum Grunde, der keine

Lücken läßt, und in Rücksicht ans Fertigkeit und Anlagen,

'alle Räder zugleich in Bewegung »zr. Die größte Schw>c>

rucke» des Uuierrichts, das E. klären und Urtheile» in

einem dazu noch unreifen Alter, rast ben ihm weg; hm«

gegen werden die Mittel, das Kind zum Urtheilen und

Erkläre» reif zu machen, in einem Umfange und in

einem Alte? organisier, wie sie es bisdahin »och nickt

waren. Durch die Darstellung ti ser Mittel wird dem

Lehrer das Nächtens» grösiiencheils erspart, wodurch

denn daö Kind gegen manchen Irrthum gesichert, wei«

ehe» Obeißäll lîchteil und Schiefheit des schwächer!! Lcil«

rers i» te» Unterricht bringen müssen. Arbeit.» und

Lerne» wird unter der Aussicht der Mutter, ciws.älrerii
Geschwisters, cm.-r vernünftigen Magd, zugleich gelrie«

ben. Dieß hat nicht nur Gcldersparuiß zur Folge, sondern

der Klndernnterricht wird aus diese Art sehr frühe Quelle

des häuslichen Verdiensts und der mannigfaltigen B!l>

dung. "
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